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Antrag auf Genehmigung der Gründung einer Spielgemeinschaft (SG) im Spieljahr 2026/27
Die Gründung einer Spielgemeinschaft von Vereinen an denen eine HLA-, HLA 2-, WHA- oder WHA 2 beteiligt ist, kann nur bis zur Nennung für das folgende Spieljahr (Frist siehe DFB des Bewerbes) und nur für die Dauer eines Spieljahres erfolgen. Dasselbe gilt für Spielgemeinschaften für alle Nachwuchs Elite Ligen.
Für übrige Bewerbe gilt: 

Nur Anträge, die bis zum 15. Juli 2026 im ÖHB einlangen, können bearbeitet werden.
Name der Spielgemeinschaft 
	

	Unter dem hier angegeben Namen wird die Spielgemeinschaft im Nu angelegt


Beteiligte Vereine

	
	Name   
	Nu - Vereinsnummer

	Verein 1
	
	

	Verein 2
	
	

	Verein 3
	
	


Die Spielgemeinschaft gilt in folgenden Bewerben und Alterskategorien:

	Zutreffendes bitte ankreuzen

	
	HLA / ÖHB Cup M
	
	
	MU 18
	
	
	WHA / ÖHB Cup F
	
	
	WU 18

	
	HLA Future Team
	
	
	MU 16
	
	
	WHA U18
	
	
	WU 16

	
	HLA 2 / ÖHB Cup M
	
	
	MU 15
	
	
	WHA 2 / ÖHB Cup F
	
	
	WU 15

	
	HLA 2 Future Team
	
	
	MU 14
	
	
	WHA 2 U18
	
	
	WU 14

	
	Landesliga Männer
	
	
	MU 13
	
	
	Landesliga Frauen
	
	
	WU 13

	
	 
	
	
	MU 12
	
	
	
	
	
	WU 12

	
	
	
	
	MU 11
	
	
	
	
	
	WU 11

	
	
	
	
	MU 10
	
	
	
	
	
	WU 10


Verantwortlicher, Ansprechpartner und Zustellbevollmächtigter der SG:

	
	

	Name
	E-Mail

	 
	 
	 

	Handynummer
	Telefon
	Fax

	 
	 
	 

	PLZ
	Ort
	Adresse


Finanzielle Forderungen an die Spielgemeinschaft sind zu richten an:

	
	

	Name
	E-Mail

	 
	 
	 

	Handynummer
	Telefon
	Fax

	 
	 
	 

	PLZ
	Ort
	Adresse


Bankverbindung:

	
	 
	 

	Bank
	BIC
	IBAN


Nachfolgeregelung / Dauer: 
· Die Spielgemeinschaft wird für die Dauer eines Spieljahres geschlossen. 

· Für Spielgemeinschaften von Vereinen, an denen eine HLA-, HLA 2-, WHA-, oder WHA 2- Mannschaft beteiligt ist, gilt: 
Die Mannschaft, die vor der Gründung der SG am höchsten platziert war, nimmt nach der Beendigung der SG den obersten Platz der SG ein, die vor der Gründung der SG am zweit höchsten platziert war, nimmt den zweithöchsten Platz ein, usw. Ab der zweithöchst platzierten Mannschaft kann das auch den Wechsel in den Landesbewerb bedeuten, wenn nicht genug freie Plätze für diese Mannschaften in HLA 1/HLA 2 bzw. WHA 1 / WHA 2 vorhanden sind.
Unterschriften und Vereinsstempel:

	
	Vor- und Zuname / Funktion / E-Mailadresse   
	Datum / Unterschrift / Vereinsstempel

	Zeichnungs-berechtigte
Verein 1


	
	

	Zeichnungs-berechtigte

Verein 2


	
	

	Zeichnungs-berechtigte

Verein 3


	
	

	Zeichnungs-berechtigte

Verein 4


	
	

	Finanziell Verantwortlicher


	
	


Genehmigungen: 

	
	Datum / Unterschrift / Stempel

	Landesverband:
	

	ÖHB
mit Verweis auf die unten stehenden Punkte, die die jeweiligen Vereine betreffen
	


Allgemein:

Die finanzielle Abwicklung unterliegt der Vereinbarung der Vereine.

Kaderlisten sind entsprechend der Bestimmungen des Landesverbandes und des österreichischen Handballbundes dem ÖHB und dem zuständigen Landesverband vorzulegen.

Änderungen/Ergänzungen der Kaderlisten sind umgehend dem ÖHB und dem zuständigen Landesverband zu melden.
Betrifft Spielgemeinschaften zwischen Vereinen der HLA / HLA 2 / WHA / WHA 2 und Landesligavereinen bei den Aufstiegsspielen:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass SpielerInnen nur gemäß ÖHB Bestimmungen 5.2.3 einsatzberechtigt sind!
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